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AMTSBLATT 
des Landratsamtes Haßberge 

 

   Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. (0 95 21) 27-2 40 

   Bezugspreis:   vierteljährlich 3,00 € plus Postzustellgebühr 

 

Nr. 1 Haßfurt, den 22.01.2015 68. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

AAmmttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  

 
 

Neujahrsgruß 2015 des Landrates Wilhelm Schneider 

 

Es gehört zur guten Tradition zum Ende eines Jahres ein wenig innezuhalten und 

zurückzuschauen. 

 

Für mich persönlich war das Jahr 2014 mit der Wahl zum Landrat des 

Landkreises Haßberge ein sehr spannendes Jahr mit guten menschlichen 

Begegnungen, neuen Erfahrungen und besonderen Herausforderungen. 

 

Meine neue Aufgabe bereitet mir sehr viel Spaß. Ich habe überall engagierte Menschen und Familien 

kennen gelernt, die der Heimat verbunden, werteorientiert, tatkräftig und offen sind. Im bürgerschaftlichen 

Engagement, im Ehrenamt und im Da-Sein für Andere, ist die Kraft der Menschen zu spüren. Dafür bin ich 

sehr dankbar. 

 

Bereits recht junge Menschen werden aktiv, aber auch viele unserer älteren Bürgerinnen und Bürger 

übernehmen ein Ehrenamt und bringen sich ein in unsere Gesellschaft. Sie tragen gemeinsam dazu bei, 

dass sich die Menschen bei uns wohl fühlen, gleich welchen Alters und welcher Herkunft. Sie machen 

unseren Landkreis attraktiver und heller. 

 

Ein gutes Beispiel hierfür sind die vielen kirchlichen, verbandlichen und ehrenamtlichen Initiativen, die sich 

um die Betreuung und Integration unserer Asylbewerber kümmern. Die Unterbringung von Asylbewerbern ist 

eine große Herausforderung für das Landratsamt und unsere Kreisverwaltung. 
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Unsere Aufgabe ist es mitzuhelfen, dass die Menschen in unserer Mitte ankommen, dass nicht nur über sie, 

sondern auch mit ihnen gesprochen wird. Für das Landratsamt sind Alltagsbetreuerinnen tätig, die sich mit 

vielen Asylbewerbern in einer ihrer Sprache unterhalten können und die helfen, in Deutschland erste 

Brücken zu schlagen. 

 

Ein wichtiger Ansatzpunkt unserer Kreispolitik ist es, Asylbewerber nach Möglichkeit dezentral in kleineren 

Unterkünften unterzubringen. Das Hineinwachsen in die örtlichen Strukturen fällt so leichter. Erste Beispiele 

belegen, dass dieser Weg richtig ist. Uns ist es ganz wichtig, dass sich die Asylbewerber bei uns im 

Landkreis willkommen fühlen und sich hier gut einleben können. Wir wollen den Flüchtlingen helfen und 

sollten den Zustrom dieser Menschen, die in ihre Heimat kriegsbedingt oder wegen Verfolgung aus 

politischen, religiösen und anderen Gründen verlassen haben, nicht als Last, sondern als Chance begreifen. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mithelfen, dass sich die Asylbewerber bei uns im Landkreis 

willkommen fühlen und sich gut einleben können. 

 

Wenn ich das vergangene Jahr Revue passieren lasse, bin ich mir bewusst, dass wir die Herausforderungen 

der Zukunft nur im engagierten Miteinander bewältigen können. Dazu gehört insbesondere auch der Ausbau 

der Breitbandversorgung, die Weiterentwicklung des ÖPNV, die Energiewende, der Bau des Tierheims, die 

Sanierung unserer Schulen oder die Sicherung unserer Krankenhäuser. Der Landkreis steckt also voller 

Pläne. 

 

Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen für unser gemeinsames Ziel:  

Unsere Heimat so zu gestalten, dass sie für junge Familien, aber auch für unsere Senioren, ein attraktiver 

Lebensraum ist und dass wir für unsere Betriebe und Unternehmen ein wichtiger Standort bleiben. Helfen 

Sie also auch 2015 mit, dass unser Landkreis Haßberge ein starkes Stück Heimat bleibt.  

 

Ihnen allen und Ihren Familien, liebe Bürgerinnen und Bürger, wünsche ich für das neue Jahr 2015 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, Zuversicht und Gottes Segen. 

 
Ihr 

 

Wilhelm Schneider 

Landrat des Landkreises Haßberge      Haßfurt, im Januar 2015 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner 
Einrichtungen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Grußwort des Landrats S. 1-2 

 Einwohnerzahlen S. 3 

 Umweltverträglichkeitsprüfung - Krumbach, 
Zeil a. Main 

S. 3 

 
Teil II: 

 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung Zweckverband Schulzentrum S. 4 

 Geschäftsordnung des Zweckverbandes 
Schulzentrum 

S. 5-11 

 

TTeeiill    II  

 

Nr. L/2-Reg. 
EAPl 013/2-1 
 
Einwohnerzahlen der Städte, Märkte, Gemeinden 
und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises 
Haßberge am 31.12.2013 und 31.03.2014 

 
Nach letzter Fortschreibung des Bayer. Landesamtes für 
Statistik und Datenverarbeitung hatten die Städte, 
Märkte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften 
des Landkreises Haßberge am 31.12.2013 und 
31.03.2014 folgende Einwohner: 
 

Lfd.Nr. Gemeinden 31.12.2013 31.03.2014 

1 Aidhausen 1.746 1.753 

2 Breitbrunn 1.042 1.048 

3 Bundorf 916 922 

4 Burgpreppach, M. 1.397 1.390 

5 Ebelsbach 3.759 3.744 

6 Ebern, St. 7.212 7.219 

7 Eltmann, St. 5.241 5.232 

8 Ermershausen 586 581 

9 Gädheim 1.273 1.280 

10 Haßfurt, St. 13.126 13.107 

11 Hofheim i.UFr., St. 5.079 5.092 

12 Kirchlauter 1.347 1.342 

13 Knetzgau 6.414 6.422 

14 Königsberg i.Bay., St. 3.665 3.656 

15 Maroldsweisach, M. 3.415 3.410 

16 Oberaurach 4.029 4.034 

17 Pfarrweisach 1.517 1.513 

18 Rauhenebrach 2.929 2.923 

19 Rentweinsdorf, M. 1.561 1.559 

20 Riedbach 1.786 1.773 

21 Sand a.Main 3.078 3.099 

22 Stettfeld 1.126 1.126 

23 Theres 2.642 2.650 

Lfd.Nr. Gemeinden 31.12.2013 31.03.2014 

24 Untermerzbach 1.709 1.688 

25 Wonfurt 1.896 1.911 

26 Zeil a.Main, St. 5.599 5.598 

 Kreissumme 84.090 84.072 

 
Verwaltungsgemeinschaften   

1 Ebelsbach 7.274 7.260 

2 Ebern 10.290 10.291 

3 Hofheim i.UFr. 11.510 11.511 

4 Theres 5.811 5.841 

 
Haßfurt, 19.01.2015 
Landratsamt Haßberge  
 

Veith 
 

 
 

III/4-641/1-1 
 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Antrag der Stadt Zeil a. Main auf wasserrechtliche Plan-
genehmigung auf Rückbau der bestehenden Wehran-
lagen im Krumbach am Sportplatz Krum und im Bereich 
der Bushaltestelle Sechsthal 
 
Bekanntmachung gem. § 3 a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Im Krumbach befindet sich in Höhe des Sportplatzes 
Krum ein altes Stauwehr, dass mit einem Absturz von 
über einem Meter die Durchgängigkeit verhindert und 
das keinerlei Funktion mehr hat. Weiterhin befindet sich 
am Ortsteingang von Sechsthal noch ein altes Wehr, das 
mit 2 Abstürzen zwischen 30 und 50 cm Höhe die 
Durchgängigkeit verhindert.  
 
Die Stadt Zeil a.M. hat die wasserrechtliche Plangeneh-
migung für den Rückbau der ehemaligen Wehranlage im 
Bereich des Sportplatzes Krum beantragt. Dabei soll der 
Krumbach auf einer Länge von 50 m neu trassiert 
werden. Zum Ausgleich der Höhendifferenz ist der 
Einbau von 7 Sohlschwellen in aufgelöster Bauweise mi 
einer Absturzhöhe von 16 cm geplant. Im Bereich der 
Bushaltestelle Sechsthal sollen am dortigen Wehr zwei 
Abstürze durch Anlage eine Sohlrampe aus Wasserbau-
steinen auf einer Länge von 25 m beseitigt werden. 
 

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
§ 3 c und Anlage 1 Nr. 13.18.2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ergab, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Vorhaben nicht 
erforderlich ist, da keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. 
 
Haßfurt, 29.12.2014 
Landratsamt Haßberge 
 
Janik  
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Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweck-
verbandes Schulzentrum Haßfurt für das Haushalts-
jahr 2015 
 
 
 

I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G  
 

des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2015 
 
 

Aufgrund des § 9 Abs. 2 f der Verbandssatzung und der 
Art. 41, 42 des Gesetzes über die Kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 

dem Gesamtbetrag der 
Erträge von 

 
4.264.200,00 € 

dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen von 

 
4.264.200,00 € 

und dem Saldo 
(Jahresergebnis) von  

 
0,00 € 

 
2. im Finanzhaushalt 
 

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen von 

 
3.232.400,00 € 

 

 dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von 

 
3.232.400,00 € 

 

 und einem Saldo von  0,00 € 
 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen von 

 
4.324.900,00 € 

 

 dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von 

 
4.032.900,00 € 

 

 und einem Saldo von     292.000,00 € 
 
 

c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 

 dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen von 

 
600.000,00 € 

 

 dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von 

 
892.000,00 € 

 

 und einem Saldo von  292.000,00 € 
 

d) und dem Saldo des 
Finanzhaushalts von  

 
0,00 € 

 
ab. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
600.000,00 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht 
gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird 
wie folgt festgesetzt:  
 

a) Investitionsumlage 2.322.900,00 € 
 

b) Umlage für die laufende 
Bewirtschaftung 

 
2.933.400,00 € 

 

 Gesamt 5.256.300,00 € 
 

 

Die Umlage berechnet sich nach § 14 der Verbands-
satzung. Danach entfallen 

auf den Landkreis Haßberge  3.604.802,82 € 

auf die Stadt Haßfurt    1.651.497,18 € 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan 
wird auf 500.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in 
Kraft. 
 
 

Haßfurt, 19.12.2014 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
 

Schneider 
Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 18.12.2014 
beschlossene Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2015 hat die Regierung von Unterfranken mit 
Schreiben vom 08.01.2015 zur Kenntnis genommen. Für 
den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamt-
betrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 
600.000,00 € wurde die Genehmigung nach Art. 71 
Abs. 2 GO i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG erteilt. 
 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. 
Art. 40 Abs. 1 KommZG ab dem Erscheinungstag dieser 
Bekanntmachung eine Woche lang bei der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt, Am 
Herrenhof 1, Zimmer 214, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsichtnahme aus. 
 

Haßfurt, 15.01.2015 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
 

Schneider 
Verbandsvorsitzender 
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I. 
 
 

GESCHÄFTSORDNUNG 
 

für die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt 

 
vom 18.12.2014 

 

 

Inhaltsübersicht 
 
Hinweis: Es wird im Text die umgangssprachliche 
männliche oder ggfs. weibliche Form der Bezeichnungen 
gewählt. Die Bezeichnungen beziehen sich sowohl auf 
männliche als auch weibliche Personen gleichermaßen. 
Soweit notwendig wurde die männliche und/oder 
weibliche Form eingesetzt. 

 
 
I. Teil Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Übergang von Aufgaben und Befugnissen 
 

§ 2 Allgemeine Pflichten der Mitglieder der 
Verbandsversammlung 

 
II. Teil Sitzungen 
 

§ 3 Beschlussfassung, Teilnahme und 
Abstimmungspflicht 
 

§ 4 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 
beschränktes Vertretungsrecht 
 

§ 5 Aufwandsentschädigung 
 

§ 6 Öffentliche/nichtöffentliche Sitzungen 
 
III. Teil Geschäftsgang 

 

§ 7 Ladung und Tagesordnung 
 

§ 8 Beschlussfähigkeit, Beschlüsse, Wahlen 
 

§ 9 Antragstellung 
 

§ 10 Sitzungsablauf 
 

§ 11 Vorsitz, Handhabung der Ordnung 
 

§ 12 Beratung 
 

§ 13 Abstimmung 
 

§ 14 Anfragen 
 

§ 15 Beiziehung von Bediensteten 
 

§ 16 Niederschrift 
 

§ 17 Einsichtnahme durch Mitglieder der 
Verbandsversammlung 
 

§ 18 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
 
IV. Teil Verbandsvorsitzenden 

 
§ 19 Einzelne Aufgaben des 

Verbandsvorsitzenden, Delegation 
 
§ 20 Dringliche Anordnungen und 

unaufschiebbare Geschäfte 
 
 
V. Teil Schlussbestimmungen 

 
§ 21 In-Kraft-Treten 

 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Schulzentrum Haßfurt erlässt aufgrund des Art. 45 Abs. 
1 der Gemeindeordnung (GO) in der geltenden Fassung 
i.V.m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
geltenden Fassung und § 9 Abs. 2 h) der Verbands-
satzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt in 
gültiger Fassung die folgende Geschäftsordnung:  

 

 
I. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Übergang von Aufgaben und Befugnissen 

 
Der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt erfüllt die ihm 
von den Verbandsmitgliedern übertragenen Aufgaben 
und übt die notwendigen Befugnisse aus. Es gilt insoweit 
Art 22 des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG).  
 
 

§ 2 
Allgemeine Pflichten der Mitglieder der  

Verbandsversammlung 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung 

(Verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig (Art. 30 
Abs. 1 KommZG). Sie sind zur gewissenhaften 
Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.  

 
(2)  Die Verbandsräte haben über die ihnen bei ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, 
es sei denn, dass es sich um Mitteilungen im 
amtlichen Verkehr oder um Tatsachen handelt, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. Sie dürfen die Kenntnis 
der nach Satz 1 dieses Absatzes geheim zu 
haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt 
verwerten. Im Übrigen gelten die Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspflichten gemäß Art. 20 Abs. 2 
GO (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG).  

 
(3) Die Verbandsräte dürfen ohne Genehmigung der 

Verbandsversammlung über geheim zu haltende 
Angelegenheiten weder vor Gericht noch 
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen 
 

http://www.schulzentrum-hassfurt.de/
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abgeben (Art. 20 Abs. 3 Satz 1 GO; Art. 26 Abs. 1 
Satz 1 KommZG). 

 
(4) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Verpflich-

tungen der Absätze 1 bis 3 können durch die Ver-
bandsversammlung im Einzelfall mit Ordnungsgeld 
bis zu 250,00 €, bei unbefugter Offenbarung 
personenbezogener Daten bis zu 500,00 € 
geahndet werden (Art. 20 Abs. 4 Satz 1 GO; Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

 
(5) Die Verbandsräte können außer der Teilnahme an 

den Beratungen und Abstimmungen Geschäfte nur 
übernehmen, soweit sie ihnen von der Verbands-
versammlung ausdrücklich zur Bearbeitung oder 
Erledigung übertragen sind. 

 
 
 
 

II. Teil 
Sitzungen 

 
§ 3 

Beschlussfassung, Teilnahme- und 
Abstimmungspflicht 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen 

(Art.47 Abs. 1 GO; Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Die Verbandsräte sind verpflichtet, an den 

Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen und die 
ihnen zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen und 
auszuüben. In der Verbandsversammlung darf sich 
niemand der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1; 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG).  

 
(3) Gegen Verbandsräte, die sich ihren Verpflichtungen 

nach Abs. (2) ohne genügende Entschuldigung 
entziehen, kann die Verbandsversammlung 
Ordnungsgeld bis zu 250,00 € im Einzelfall 
verhängen (Art. 48 Abs. 2 GO, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG). Die Entscheidung, ob die Entschuldi-
gung genügt, obliegt der Verbandsversammlung. 

 
 

§ 4 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 

beschränktes Vertretungsrecht 

 
(1) Verbandsräte können an der Beratung und Abstim-

mung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihnen 
selbst, ihren Ehegatten, ihren Lebenspartnern, 
einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum 
dritten Grad oder einer von ihnen kraft Gesetzes 
oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder 
juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein 
Mitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft (als 
Amtsperson) ein Gutachten abgegeben hat (Art. 49 
Abs. 1 GO; Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

 
(2) Die im Absatz genannten Ausschlüsse gelten nicht 

für die Teilnahme von Verbandsräten 
 

a) an Wahlen 
 

b) an der Beratung und Abstimmung bei Beschlüs-

sen, die einem Verbandsmitglied einen un-

mittelbaren Vor- oder Nachteil bringen können 

(Art. 33 Abs. 4 Satz 2 KommZG). 

(3) Besteht persönliche Beteiligung, so kann ein 
Verbandsrat in öffentlicher Sitzung an der Beratung 
und Abstimmung zu dem jeweiligen Tagesord--
nungspunkt nicht teilnehmen. In nichtöffentlichen 
Sitzungen muss der beteiligte Verbandsrat vor 
Eintritt der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
den Sitzungsraum verlassen. Der Verbandsrat, der 
im Sinne des Absatzes 1 beteiligt ist, verweist von 
sich aus rechtzeitig vor der Behandlung auf diesen 
Umstand. 

 
(4) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet 

die Verbandsversammlung ohne Mitwirkung der/des 
persönlich Beteiligten. Die Mitwirkung eines wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Ver-
bandsrates an der Abstimmung hat die Ungültigkeit 
des Beschlusses nur dann zur Folge, wenn sie für 
das Abstimmungsergebnis entscheidend war (Art. 
49 Abs. 3 und 4 GO; Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG) 

 
(5) Verbandsräte dürfen Ansprüche Dritter gegen den 

Zweckverband nur als gesetzliche Vertreter geltend 
machen (Art. 50 GO; Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG).  

 
§ 5 

Aufwandsentschädigung 

 
(1) Die Verbandsräte haben Anspruch auf angemesse-

ne Entschädigung und Ersatzleistungen (vgl. § 6 
Abs. 1 der Verbandssatzung). Sie richtet sich nach 
der Entschädigungssatzung des Zweckverbandes 
Schulzentrum Haßfurt. 

 
(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Ersatzleis-

tung von einer Teilnahme an einer Sitzung abhängig 
ist, erfolgt der Nachweis hierüber durch Eintragung 
in die Anwesenheitsliste, durch Namensaufruf oder 
Feststellung in der Niederschrift. 

 
 

§ 6 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzungen  

 
(1)  Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 

öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
einzelner entgegenstehen.   
 
Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln  
 
a) Grundstücksangelegenheiten 
b) Vergabe von Bau- und sonstigen Aufträgen 
c) Personalangelegenheiten 
d) Bank und Sparkassenangelegenheiten 
e) Steuerangelegenheiten; 
 
Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird durch 
die Verbandsversammlung in nichtöffentlicher 
Sitzung beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 2 GO; 
Art. 32 Abs. 4 KommZG). 
 

(2) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüs-
se sind der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
bekannt zu geben, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind  

 
(3) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jedermann Zutritt, 

soweit Platz vorhanden ist. Erforderlichenfalls wird 
die Zulassung durch Ausgabe von Platzkarten 
geregelt.  
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III. Teil 
Geschäftsgang 

 
§ 7 

Ladung und Tagesordnung 

 
(1) Die Einberufung der Sitzungen erfolgt durch den 

Verbandsvorsitzenden. Er stellt die Tagesordnung 
auf. 

 
(2) Die Ladung kann per Bote, Brief, Fax oder E-Mail 

erfolgen. Eine Ladung per E-mail ist bei Verlangen 
in geeigneter Form (Rückmail, Lesebestätigung 
oder gleichwertiges Mittel) zu bestätigen. Eine 
schriftliche Ladung geschieht durch Übermittlung 
der Tagesordnung und der Vorlagen mit einfachem 
Brief oder in anderer zulässiger Form.  

 
Mit ihrem Einverständnis werden die Verbandsräte 
elektronisch zu den Sitzungen geladen. In diesem 
Fall wird die Tagesordnung als nicht veränderbares 
Dokument in ein elektronisches Ratsinformations-
system eingestellt. Es erfolgt an den Verbandsrat 
eine Benachrichtigung über die Bereitstellung durch 
E-mail oder durch DE-mail oder in verschlüsselter 
Form. Das Einverständnis für die elektronische 
Ladung ist schriftlich gegenüber dem Verbands-
vorsitzenden zu erklären. Es ist jederzeit widerruf-
bar.  

 
(3) Der Ladung ist die hinsichtlich der einzelnen 

Beratungsgegenstände hinreichend konkretisierte 
Tagesordnung beizufügen. Der Tagesordnung 
sollen weitere Unterlagen beigefügt werden, wenn 
und soweit dies für die Vorbereitung der Beratungen 
notwendig ist und Gesichtspunkte der Vertraulich-
keit nicht entgegenstehen. Die weiteren Unterlagen 
können schriftlich übermittelt oder elektronisch in 
einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter 
geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) zur 
Verfügung gestellt werden. Hat der Verbandsrat sein 
Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, 
werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur in 
elektronischer Form bereitgestellt. Vertraulich zu 
behandelnde Sitzungs-unterlagen zu nicht öffentli-
chen Tagesordnungspunkten (z.B. Personalsachen) 
werden in der Sitzung auf Papier ausgegeben. 

 
(4) Die Ladungsfrist beträgt für Sitzungen der 

Verbandsversammlung sowie für Ausschuss-
sitzungen 7 Kalendertage. In dringenden Fällen 
kann diese Frist bis auf 3 Tage abgekürzt werden.  

 
(5) Bei Versendung durch einfachen Brief gilt die 

Ladung spätestens am 3. Tag nach der Aufgabe zur 
Post als zugegangen. Im Falle der elektronischen 
Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn sie im 
Ratsinformationssystem bereitgestellt und üblicher-
weise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Für 
den Nachweis des Zugangs einer De-Mail genügt 
die Eingangsbestätigung nach § 5 Abs. 8 des De-
Mail-Gesetzes. 

 
(6) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Sitzungen sind 

spätestens am 3. Kalendertag vor der Sitzung 
öffentlich bekannt zu machen. 

 

(7) Im Falle der Verhinderung verständigt der 
Verbandsrat seinen ersten Stellvertreter und, falls 
dieser verhindert ist, den zweiten Stellvertreter und 
übermittelt ihm die zugesandten Ladungs-
unterlagen. Gleichzeitig ist dem Verbandsvor-

sitzenden oder der Geschäftsstelle die Vertretung 
mitzuteilen. Soll die Geschäftsstelle die Verständi-
gung des Vertreters übernehmen und die Sitzungs-
unterlagen übermitteln, so ist dies anzugeben. Eine 
Vertretung während des Verlaufs einer Sitzung 
durch das Wechseln eines Verbandsmitgliedes ist 
nicht zugelassen. 

 
(8) Der Presse soll die Tagesordnung der öffentlichen 

Sitzungen zugeleitet werden. 

 
§ 8 

Beschlussfähigkeit, Beschlüsse, Wahlen 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 

wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß 
geladen sind und die anwesenden stimmberech-
tigten Verbandsräte die Mehrheit der von der 
Verbandssatzung vorgegebenen Stimmenzahl 
erreichen (Art. 33 Abs. 1 KommZG). 

 
(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden in 

offener Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefasst (Art. 33 Abs. 2 Sätze 1 und 2 KommZG). Bei 

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.  

 
(3) Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorge-

nommen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält (Art. 33 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 KommZG). Im Übrigen gelten 
die Regelungen für Wahlen gemäß Art 33 Abs. 3 
KommZG.  

 
(4) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschluss-

unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteili-
gung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, 
innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über den selben Gegenstand einberu-
fen, so ist sie, unbeschadet der Regelung in Art. 33 
Abs. 1 Satz 2 KommZG, ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig; auf. Auf diese 
Folge ist bei der zweiten Einladung ausdrücklich 
hinzuweisen (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG) 

 
 

§ 9 
Antragstellung 

 
(1) Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden 

sollen, können nur von Verbandsräten gestellt 
werden. Sie sind schriftlich beim Verbands-
vorsitzenden oder der Geschäftsstelle einzureichen 
und zu begründen; die mail-Form ist zugelassen. Sie 
müssen, wenn sie in der nächsten Sitzung 
behandelt werden sollen, 15 Kalendertage vorher 
bei der Geschäftsstelle vorliegen. 

 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder 

während der Sitzung gestellte Anträge können 
nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen 
werden, wenn entweder die Angelegenheit dringlich 
ist und die Verbandsversammlung der Behandlung 
mehrheitlich zustimmt oder sämtliche Verbandsräte 
anwesend sind und keiner der Behandlung 
widerspricht. Anträge nach Satz 1, die noch 
Ermittlungen und Prüfungen, die Beiziehung von 
Akten oder die Befragung nicht anwesender 
Sachbearbeiter oder sonstiger Personen notwendig 
machen, werden grundsätzlich bis zur nächsten 
Sitzung zurückgestellt. 
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(3) Nicht der Schriftform bedürfen 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, wie z. B. 
 
a) Schluss der Beratung und Schließen der 

Rednerliste 
b) Schluss der Beratung und sofortige Abstim-

mung 
c) Vertagung eines Tagesordnungspunktes 
d) Nichtbehandlung eines Tagesordnungs-

punktes 
e) Übergang zur Tagesordnung 
f) Verweisung in einen Ausschuss 
g) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 
h) Verweisung eines Tagesordnungspunktes 

in eine nichtöffentliche Sitzung 
i) Einwendungen zur Geschäftsordnung 
 

2. Einfache Sachanträge, wie z. B. 
 
a) Änderungsanträge während der Beratung 
b) Zurückziehen von Anträgen 
c) Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge 

 
(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehene 

Ausgaben verursachen, dürfen nur gestellt werden, 
wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht 
werden. 

 
 

§ 10 
Sitzungsablauf 

 
(1) Der Ablauf der Sitzungen ist regelmäßig wie folgt: 
 

1. Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 

Feststellung der Anwesenheit und Bekanntgabe 
vorliegender Entschuldigungen 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderli-

chenfalls Beratung und Beschlussfassung 
hierüber 

5. Beratung und Beschlussfassung über die 
Tagesordnungspunkte  

6. Bekanntgabe über Anordnungen oder über die 
Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte 

7. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden 
 
(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der 

Geschäftsordnung in der Reihenfolge ihres 
Einganges zu behandeln. 

 
 

§ 11 
Vorsitz, Handhabung der Ordnung 

 
(1) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und 

handhabt die Ordnung im Sitzungsraum. 
 
(2) Der Vorsitzende ist berechtigt, Verbandsräte mit 

Zustimmung der Verbandsversammlung von der 
Sitzung auszuschließen, wenn sie die Ordnung 
fortgesetzt erheblich stören. Wird durch ein bereits 
von einer früheren Sitzung ausgeschlossenen 
Verbandsrat die Ordnung innerhalb von zwei 
Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann ihm 
die Verbandsversammlung für zwei weitere 
Sitzungen die Teilnahme untersagen (Art. 53 Abs.2 
GO; Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

 
(3) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht 

auf andere Art und Weise wieder herzustellen ist, 

kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder 
aufheben. Zum äußeren Zeichen der Unterbrechung 
oder Aufhebung verlässt der Vorsitzende den 
Sitzungsraum, nachdem er die Sitzung geschlossen 
oder die Dauer der Unterbrechung angekündigt hat. 
Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am 
nächsten Tage fortzuführen; einer neuerlichen 
Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an 
dem Punkt, an dem die Sitzung unterbrochen wurde, 
fortzusetzen. 

 
(4)  Während der Sitzung ist den Verbandsräten die 

Benutzung von Mobiltelefonen nicht gestattet. 
Mitgeführte Mobiltelefone sind auszuschalten. 

 
(5) Zuhörer haben kein Recht, in irgendeiner Form in 

den Gang der Verhandlungen einzugreifen. Sie 
können, wenn sie die Ordnung stören, durch den 
Vorsitzenden ausgeschlossen werden (Art. 53 Abs. 
1 Satz 2 GO; Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

 
(6) Aufnahmen in Ton oder Bild sind Medienvertretern 

nach vorheriger Zustimmung des Verbandsvor-
sitzenden und der Verbandsversammlung nur 
erlaubt, soweit dadurch die Ordnung nicht gestört 
wird; Abs. (3) gilt sinngemäß. Der Vorsitzende kann 
die Aufnahme-dauer zur Sicherstellung eines 
geordneten Sitzungsablaufes beschränken. 
Sitzungsteilnehmer können verlangen, dass 
während ihres Redebeitrages Aufnahmen 
unterbleiben. Aufnahmen von Zuhörern bedürfen 
ihrer vorherigen Einwilligung.  

 
 

§ 12 
Beratung 

 
(1) Der stellvertretende Verbandsvorsitzende, ein 

Verbandsrat, ein Leiter oder Vertreter der Schulen 
am Zweckverband Schulzentrum Haßfurt, die 
Leiterin des Bibliotheks- und Informationszentrums 
Haßfurt, der Geschäfts-leiter oder ein Bediensteter 
der Geschäftsstelle oder eine sonstige Auskunfts-
person dürfen in der Verbandsver-sammlung dann 
sprechen, wenn Ihnen vom Vorsitzenden das Wort 
erteilt ist. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der 
Reihenfolge der Wortmeldung, bei gleichzeitiger 
Wortmeldung nach seinem Ermessen.  
 
Bei Wortmeldung "zur Geschäftsordnung" ist das 
Wort außer der Reihe im Anschluss an einen 
laufenden Redebeitrag sofort zu erteilen. Der 
Vorsitzende kann in Ausübung seines Amtes 
jederzeit das Wort ergreifen. 
 

(2) Die Anrede ist an den Vorsitzenden und an die 
Verbandsräte, nicht aber an die Zuhörerschaft, zu 
richten. 

 
(3)  Jede Beratung setzt einen Tagungsordnungs-punkt 

oder einen Antrag aus der Mitte der Verbands-
versammlung voraus.  

 
(4) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäfts-

ordnung bei Bedarf, zur Beratung zu stellen. 
 
(5) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden Antrag 

oder zu dem Tagungsordnungspunkt und mit einer 
angemessenen Redezeit gesprochen werden. 
Andernfalls kann der Vorsitzende das Wort 
entziehen. 
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(6) Während der Beratung über einen Antrag sind nur 

zulässig 
 

a) Geschäftsordnungsanträge 
b) Zusatzanträge, Änderungsanträge oder 

Anträge auf Zurückziehung 
 

Über Änderungsanträge ist sofort zu beraten und 
abzustimmen. 

 
(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten 

Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und 
die Abstimmung nicht mehr aufgenommen werden, 
wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung 
teilgenommen haben, mit der Wiederholung 
einverstanden sind. 

 
(8)  Einen Antrag auf Schluss der Beratung im Sinne von 

§ 9 Abs. 3 Buchstaben a) oder b) dieser 
Geschäftsordnung kann stellen, wer sich an der 
vorangegangenen Beratung zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht beteiligt hat. Über diese 
Anträge ist sofort abzustimmen. Ist ein solcher 
Antrag von Erfolg, haben in beiden Fällen der 
Vorsitzende und der Antragsteller zur Sache das 
Recht zur Schlussäußerung.  

 
Im Falle eines Antrages nach § 9 Abs. 3 Buchst. a) 
haben die Mitglieder des Gremiums, die sich vor der 
Abstimmung zu dem Antrag zur Geschäftsordnung 
zu Wort gemeldet hatten, noch das Recht zur 
Äußerung zur Sache. Im Falle eines Antrages nach 
§ 9 Abs. 3 Buchst. b) sind diese Wortmeldungen bei 
Erfolg des Antrages nicht mehr zu berücksichtigen.  

 
(9) Bei Verletzung der vorstehenden Regeln für die 

Beratung ist der Vorsitzende berechtigt, zur 
Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu 
machen und bei Nichtbeachtung solcher 
Warnungen das Wort zu entziehen. 
 

(10) Ist der Vorsitzende der Auffassung, dass ein in die 
Tagesordnung aufgenommener Antrag rechtlich 
(z. B. wegen fehlender Zuständigkeit der 
Verbandsversammlung) unzulässig ist, so hat er bei 
Aufruf des Tagesordnungspunktes auf seine 
Bedenken hinzuweisen. Jeder Verbandsrat 
(einschließlich des Vorsitzenden) kann einen Antrag 
zur Geschäftsordnung auf Nichtbehandlung gemäß 
§ 9 Abs. (3) Nr. 1 Buchst. d) stellen. Dieser Antrag 
soll kurz begründet werden. Findet eine Beratung 
über diesen Geschäftsordnungsantrag statt, so 
muss sie sich auf die Zulässigkeit des 
Hauptantrages beschränken. Über einen Antrag auf 
Schluss der Beratung über diesen Geschäftsord-
nungsantrag ist sofort abzustimmen. 

 
 

§ 13 
Abstimmung 

 
(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt 

folgende Reihenfolge: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung 
 

2. Weitergehende Anträge; dabei sind nur solche 
Anträge als weitergehend anzusehen, die einen 
größeren Aufwand oder eine stärker 
einschneidende Maßnahme für den 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt zum 
Gegenstand haben 

 

3. zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte 
nicht unter Nrn. 1. bis 2. fallen. 

 
(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den 

abgestimmt werden soll, vom Vorsitzenden zu 
wiederholen. 

 
(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben 

abgestimmt. 
 
(4) Jeder Verbandsrat kann verlangen, dass in der 

Niederschrift vermerkt wird, wie er abgestimmt hat. 
 
(6) Die Stimmenzählung ist durch den Vorsitzenden 

vorzunehmen. Das Abstimmungs-ergebnis ist der 
Verbandsversammlung bekannt zu geben und in der 
Niederschrift festzuhalten. 

 
 

§ 14 
Anfragen 

 
(1) Jeder Verbandsrat ist berechtigt, während einer 

Beratung Anfragen zur Sache an den Vorsitzenden 
und an anwesende Bedienstete der Geschäftsstelle 
zu richten. Solche Anfragen werden nicht zur 
Beratung gestellt. 

 
(2) Die befragte Person kann mit Zustimmung des 

Vorsitzenden die sofortige Beantwortung einer 
Anfrage ablehnen, wenn der Gegenstand erst durch 
Aktenprüfung oder Nachforschungen geklärt 
werden muss. Die Antwort ist dann dem Anfragen-
den schriftlich zuzuleiten und der Niederschrift 
beizugeben. 

 
(3) Die Verbandsräte haben die Möglichkeit, vor Eintritt 

in die Tagesordnung Anfragen an den Vorsitzenden 
zu stellen. Erfordern die Anfragen eine Vorberei-
tung, sind sie spätestens drei Tage vorher schriftlich 
oder per mail an ihn zu richten. Das Recht der 
Verbandsräte, im Anschluss an den öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Teil von Sitzungen Fragen an 
den Vorsitzenden zu richten, wird durch diese 
Regelung nicht berührt. 

 
 

§ 15 
Beiziehung von Bediensteten  

 
Der Verbandsvorsitzende kann nach seinem Ermessen 
oder auf Antrag eines Verbandsrates Bedienstete der 
Geschäftsstelle und sonstige Auskunftspersonen zu den 
Sitzungen beiziehen, die gehört werden können. 
 
 

§ 16 
Niederschrift 

 
(1) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

Für die Niederschrift ist der Vorsitzende verantwortl-
ich. Er bestimmt die Protokollführung. 

 
(2) Die Niederschrift soll den Ablauf der Sitzung in 

zeitlicher Reihenfolge zusammenfassend wieder-
geben. 

 
(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen: 

 
1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung 
2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der 

Sitzung 
3. Namen der anwesenden Verbandsräte 
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4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände 
5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse 
6. Abstimmungsergebnis 
7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses 

eines Verbandsrates 
8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung 
 
Darüber hinaus werden Beiträge in der Sitzung, 
insbesondere Wortbeiträge der Verbandsräte, in die 
Niederschrift aufgenommen, wenn dies der 
Vorsitzende festlegt oder in der Sitzung von einem 
Verbandsrat beantragt wird, dass sein Beitrag in der 
Niederschrift festgehalten wird. 

 
(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch die 

Protokollführung und den Vorsitzenden zu 
unterzeichnen.  

 
(5) Zur Aufnahme der Niederschrift und zum Festhalten 

von wörtlichen Beiträgen ist es dem Protokollführer 
gestattet, für Aufzeichnungen einen Tonträger zu 
verwenden. Der Tonträger dient zur Abfassung der 
Niederschrift zur Sitzung und ist spätestens vier 
Wochen nach deren Erstellung oder spätestens 
sechs Monate nach der Sitzung zu vernichten. Die 
Aufnahme mittels Tonträger ist vom Vorsitzenden in 
der Sitzung in geeigneter Form bekannt zu geben.  

 
 

§ 17 
Einsichtnahme durch Mitglieder der 

Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsräte sind berechtigt, jederzeit die 

Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen der Verbandsversammlung einzusehen. 
Sie können beim Verbandsvorsitzenden die 
Erteilung von Abschriften der Beschlüsse verlangen, 
die in öffentlicher Sitzung gefasst wurde. Nieder-
schriften über öffentliche Sitzungen können in ein 
internes, nur Verbandsräten zugängliches elektroni-
sches Informationssystem eingestellt werden; das 
Recht aus Satz 2 wird hiervon nicht berührt. 

 
(3) Abschriften der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-

ten Beschlüsse können nur dann von Verbandsräten 
verlangt werden, wenn eine Bekanntgabe an die 
Öffentlichkeit im Sinne von § 6 Abs. 2 dieser 
Geschäftsordnung erfolgt ist. 

 
 

§ 18 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
 (1) Die Tagesordnung der Sitzung des Rechnungs-

prüfungsausschusses nach § 17 Abs. 1 der 
Verbandssatzung wird von seinem Vorsitzenden 
aufgestellt. Er lädt zu den Sitzungen ein. 

 
(2) Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsaus-

schusses berichtet der Verbandsversammlung über 
die Ergebnisse der örtlichen Prüfungen. Die 
Berichterstattungen hierzu erfolgen vor den 
Beschlussfassungen über die Feststellungen der 
Jahresrechnungen, spätestens jedoch 24 Monate 
nach Abschluss der örtlichen Prüfungen. 

 
(3) Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsaus-

schusses sind nicht öffentlich. 
 
 

IV. Teil  
Verbandsvorsitzender 

 
 

§ 19 
Einzelne Aufgaben des Verbandsvorsitzenden, 

Delegation 

 
(1) Zu den laufenden Angelegenheiten im Sinne des 

§ 10 Abs. 3 und der übertragenen Angelegenheiten 
nach § 10 Abs. 5 und 6 der Verbands-satzung 
gehören insbesondere: 

 
1. der Vollzug der Satzungen und Verordnungen 

des Zweckverbandes 
 

2. der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und 
öffentlich-rechtlichen Verträgen (z.B. Kauf-, 
Miet-, Pacht-, Werk-, Werklieferungsverträge; 
Anschlussgebühren-, Benutzungsverträge) und 
die Vornahme sonstiger bürgerlich-rechtlicher 
und öffentlich-rechtlicher Rechtshandlungen 
(z.B. Stundung, Gewährung von Teilzahlungen, 
grundbuchrechtliche Erklärungen, Kündigun-
gen, Mahnungen, Rücktritte) bis zu einer 
Wertgrenze des Rechtsverhältnisses von 
10.000,00 € einmaliger oder laufender jährlicher 
Belastung. 

 
3. der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und 

öffentlich-rechtlichen Verträgen und die 
Vornahme sonstiger bürgerlich-rechtlicher und 
öffentlich-rechtlicher Rechtshandlungen die 
Bauaufträge betreffen sowie von Vertragsände-
rungen oder von nachträglichen Änderungen 
und Ergänzungen zu Bauaufträgen bis zu einer 
Wertgrenze des Rechtsverhältnisses von 
50.000 Euro einmaliger oder laufender 
jährlicher Belastung; 

 
4. die Vergabe von Aufträgen für wiederkehrende 

Lieferungen und Leistungen für den laufenden 
Betrieb (z.B. Ausgaben für die Bewirtschaftung 
der Grundstücke, Geschäftsausgaben für die 
Verwaltung, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile, 
Geräte und Ausstattungsgegenstände, Energie-
kosten, Reparaturen) im Ergebnishaushalt bis 
zur Höhe der haushaltsmäßigen Ermächtigung; 

 
5.  die Abgabe von Prozesserklärungen einschließ-

lich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmi-
tteln und Abschluss von Vergleichen, wenn der 
Rechtsstreit für den Zweckverband keine grund-
sätzliche Bedeutung hat und der Streitwert 
voraussichtlich 20.000 € nicht übersteigt; 

 
6. die Gewährung von freiwilligen Zuweisungen 

und Zuschüssen im Rahmen des Haushalts-
planes, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 
2.000 € nicht übersteigen; 

 
7. Erlässe bis zu einer Höhe von 2.000 € im 

Einzelfall.  
 

8.  Der Verbandsvorsitzende führt die 
Dienstaufsicht über die Dienstkräfte des Zweck-
verbandes. Er ist Dienstvorgesetzter der Beam-
ten. Er ist ferner für folgende personal-rechtliche 
Entscheidungen zuständig: 
 
a) die Einstellung, Eingruppierung, Höher-

gruppierung, Abordnung, Versetzung, Zu-
weisung an einen Dritten, Beschäftigung 



- 11 - 
mittels Personalgestellung und Entlassung 
der Bediensteten bis zur Entgeltgruppe 8 
TVöD bzw. bis zur Besoldungsgruppe A 8. 

 
b) Ruhestandsversetzung von Beamten/ 

Beamtinnen auf eigenen Antrag sowie 
Eintritt in den Ruhestand nach Erreichen 
der Altersgrenze 

 
c) Beschäftigung von Praktikanten/-innen und 

sonstigen Bediensteten mit Zeitvertrag von 
max. 2 Jahren 

 
d) Höhergruppierungen im Rahmen des Zeit- 

und Bewährungsaufstieges (Feststellung 
der Bewährung) 

 
e) Entscheidung über das Vorliegen eines 

Dienstausfalles 
 

f) Einführung, Umsetzung und Entscheidung 
zu leistungsbezogene Elementen der 
Bezahlung der Bediensteten. 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, Kassen-

kredite im Rahmen des durch die Haushalts-satzung 
festgelegten Höchstbetrages aufzunehmen. 

 
(3) Dem Verbandsvorsitzenden stehen für seine 

Geschäfte die Bediensteten der Geschäftsstelle und 
des Zweckverbandes zur Seite. Der Verbands-
vorsitzende weist ihnen ihre Aufgaben zu. Er kann 
seine Befugnisse in Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung der Geschäftsleitung des Zweckverban-
des und Dienstkräften des Zweckverbandes oder 
mit Zustimmung eines Verbandsmitgliedes dessen 
weiteren Dienstkräften übertragen und hierbei 
entsprechende Zeichnungsvollmacht erteilen. Eine 
darüber hinausgehende Übertragung bedarf der 
Zustimmung der Verbandsversammlung. 

 
 

§ 20 
Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare 

Geschäfte 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, anstelle der 

Verbandsversammlung dringliche Anordnungen zu 
treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu 
besorgen. 
 
Dringliche Anordnungen sind solche, die innerhalb 
eines Zeitraumes erlassen werden müssen, in dem 
eine Sitzung der Verbandsversammlung nicht 
stattfinden kann. 
 

Unaufschiebbare Geschäfte sind solche, deren 
Aufschub bis zur Erledigung durch die 
Verbandsversammlung einen erheblichen Nachteil 
für die Allgemeinheit, den Zweckverband oder einen 
Einzelnen zur Folge hätten. 
 

(2) Der Verbandsvorsitzende hat der Verbands-
versammlung in der nächsten Sitzung von Anord-
nungen und der Besorgung von Geschäften gemäß 
Abs. (1) Kenntnis zu geben. 

 
 

V. Teil 
Schlussbestimmungen 

 

§ 21 
In-Kraft-Treten 

 
Die Geschäftsordnung tritt rückwirkend zum 01.05.2014 
in Kraft. Gleichzeitig wird die Geschäftsordnung vom 
03.07.2014 aufgehoben. 
 
Haßfurt, 18.12.2014 
 
Wilhelm Schneider 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 

II. 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Schulzentrum hat die Geschäftsordnung in ihrer Sitzung 
am 18.12.2014 in der vorliegenden Form beschlossen. 
 
Haßfurt, 18.12.2014 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
Hofmann 
Geschäftsleiter 
 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 
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Sitzungstermine 2015 der Kreisgremien 
 
 

Ausschuss für Bau und Verkehr 27.01.2015 

Kreisausschuss (Haushalt) 02.02.2015 

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und regionale Entwicklung 05.02.2015 

Umwelt- und Werkausschuss 10.02.2015 

Ausschuss für Bau und Verkehr 23.02.2015 

Kreistag (Haushalt) 23.02.2015 
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